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§ 18 SEG Prüfung der Verschmelzung
 SEG - Statut der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea - SE) - SE-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Ein gemeinsamer Verschmelzungsprüfer kann neben dem Gericht, in dessen Sprengel die übernehmende

Gesellschaft ihren Sitz hat (§ 220b Abs. 2 AktG), auch von dem Gericht bestellt werden, in dem eine übertragende

Gesellschaft ihren Sitz hat.

2. (2)Im Rahmen der Prüfung der Verschmelzung ist auch die Angemessenheit der Bedingungen der Barabfindung

zu prüfen, die einem Aktionär, der der Übertragung des Vermögens seiner Gesellschaft auf eine Europäische

Gesellschaft (SE) mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat widerspricht, von der Gesellschaft oder einem Dritten

gegen Hingabe seiner Aktien angeboten wird. § 7 Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß.
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